 Dienstvereinbarung 

zur Einführung leistungsorientierter Entgelte

und Vereinbarung eines betrieblichen Systems nach § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD

Die Gemeinde ……., vertreten durch …………………….. und der Personalrat, vertreten durch …………………… vereinbaren auf Grundlage der in § 18 TVöD übertragenen Regelungskompetenz folgende Dienstvereinbarung: 
Präambel 

Diese Dienstvereinbarung dient der betrieblichen Vereinbarung eines Systems nach § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD zur Einführung und Entwicklung der leistungsorientierten Bezahlung zum 01. Januar 2007. 

§ 1 - 
Geltungsbereich

(1) Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Beschäftigte, auf deren Beschäftigungsverhältnis der TVöD Anwendung findet. 

(2) Diese Dienstvereinbarung gilt nicht für Beschäftigte, die gemäß § 1 Abs. 2 TVöD vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrags ausgenommen sind.¹ 

§ 2 - 
Verfahren zur Einführung 

(1) Die Leistungsentgelte werden in der gesamten Verwaltung/Gemeinde/Betrieb/Unternehmen eingeführt, einschließlich der Gemeindewerke und Zweckverbände. 

(2) Der Erfolg der leistungsorientierten Bezahlung hängt maßgeblich von der praktischen Umsetzung im Alltag ab. Eine dauerhafte Qualifizierung der Führungskräfte ist deswegen unumgänglich. Schulungen zur veränderten Rolle der Führungskraft sowie zur Anwendung und Ausgestaltung von Systematischer Leistungsbewertung ist deshalb insbesondere im Rahmen des Einführungsprozesses der leistungsorientierten Bezahlung durchzuführen. Alle betroffenen Führungskräfte haben an den Schulungen teilzunehmen. Führungskräfte im Sinne des betrieblichen Systems sind alle weisungsbefugten Beschäftigten, die systematische Leistungsbewertungen (SLB) vorzunehmen bzw. zu überwachen haben. 

(3) Alle Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) sind über die Anliegen und wesentlichen Inhalte des betrieblichen Systems ausführlich zu informieren. Entsprechendes gilt bei späteren wesentlichen Änderungen der Dienstvereinbarung.

(4) Die Schulungen und Informationen sind keine Startbedingungen für die Umsetzung der Dienstvereinbarung ab 01. Januar 2007. 

(5) Die leistungsorientierte Vergütung erfolgt aufgrund einer Systematischen Leistungsbewertung (SLB) (§ 7). 


§ 3 - 
Intention leistungsorientierter Entgelte 
(1) Leistungsorientierte Entgelte sollen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 TVöD die öffentlichen Dienstleistungen verbessern, die Effektivität und Effizienz der Organisation und Prozesse (§ 18 Abs. 6 Satz 3 TVöD) steigern und zugleich die Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz stärken (§ 18 Abs. 1 Satz 2 TVöD). 

(2) Eine Verbesserung der öffentlichen Dienstleistung liegt z. B. in einer besseren Dienstleistungsqualität oder Kunden- und Servicefreundlichkeit vor, die sich insbesondere messen  lassen an 

· verbesserter Personalpräsenz und Erreichbarkeit 

· Qualität der Auskünfte 

· Verkürzung / Vereinfachung von Verfahrensabläufen 

· Verminderung von Beschwerdefällen 

(3) Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit kann z. B. ermittelt werden durch 
· Steigerung der Produktivität 

· Steigerung von Leistungsmenge und Umsatz 

· Verbesserung von Erträgen / Einnahmen 

· Senkung von Prozesskosten und Stückkosten 

· Anhebung des Kostendeckungsgrades 

· Vermeidung von Kostensteigerungen / Abgabenerhöhungen 

§ 4 - 
Formen und Methoden des Leistungsentgeltes 

(1) Leistungsentgelte werden zusätzlich zum Tabellenentgelt in Form der Leistungsprämie auf der Grundlage einer Systematischen Leistungsbewertung (SLB) gewährt.  

§ 5 - 
Leistungsprämie
(1) Die Leistungsprämie wird in der Regel als Einmalzahlung gewährt. Die SLB ist die Feststellung erbrachter Leistungen für die Vergangenheit. Die Feststellung muss durch die Führungskraft nach objektivierbaren und möglichst messbaren Kriterien geschehen. Die SLB ist nicht mit der Regelbeurteilung gleichzusetzen. 

(2) Eine Leistungsprämie ist grundsätzlich dann zu zahlen, wenn die SLB zu der Feststellung führt, dass erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistungen erbracht worden bzw. zu erwarten sind, die z.B. zu einem messbaren wirtschaftlichen Mehrwert oder zur Verbesserung der Dienstleistung geführt haben. 

(3) Die Führungskraft erläutert dem Beschäftigten die Ergebnisse der schriftlich festgehaltenen SLB. 

§ 6 
Verfahren zur Feststellung und Bewertung

(1) Als Verfahren zur Feststellung und Bewertung von Leistungsprämien sind die systematischen Leistungsbewertungen (SLB) zu berücksichtigen. 

(2) Die Durchführung der SLB obliegt der unmittelbaren Führungskraft. Führungskräfte im Sinne dieser Vereinbarung sind die jeweiligen Fachbereichsleiter und Abteilungsleiter, sofern nicht in Absprache mit dem Arbeitgeber/Dienstherrn in Einzelfällen eine andere Regelung getroffen wird. Die Durchführung von SLB für die Fachbereichsleiter/innen / Abteilungsleiter/innen obliegt dem Bürgermeister. Eine Vernachlässigung der mit der Durchführung von Leistungsfeststellungen verbundenen Pflichten stellt einen Führungsmangel dar und hat Eingang in die Bewertung der Führungskraft zu finden. 
(3) Ausgangspunkt einer jeden Vergabeentscheidung ist in der Regel eine Aufgaben-/Stellenbeschreibung, aus der sich ergibt, welche Anforderungen an die jeweilige Aufgabe gestellt werden. 

(4) Grundsätzlich ist bei allen SLB’en ein Beurteiler eingesetzt. Im Zweifel hat der Bürgermeister das Recht, nach vorheriger Anhörung des Beurteilers, der seine Gründe für die jeweilige Beurteilung schriftlich darlegen und Abweichungen gegenüber dem Bürgermeister besonders begründen muss, die Beurteilung abzuändern oder sogar aufzuheben. Für die Fachbereichsleiter/innen / Abteilungsleiter/innen gilt der Bürgermeister als Beurteiler.
§ 7 
Systematische Leistungsbewertung (SLB)
(1) Die Bewertungsmerkmale bei der SLB sollen die fachliche Leistung des/r Mitarbeiters/in bewerten. Bezugsgrößen und Kriterien für die Bewertung der Leistung sind: 

· Qualität der Arbeit 

· Quantität der Arbeitsleistung 

· Organisation der Arbeit 

· Zusammenarbeit / Einsatzbereitschaft / Sozialverhalten 

· Führungsverhalten (bei Bedarf).
Es erfolgt eine Bewertungsskalierung von Bewertungsstufe A – E auf Grundlage eines standardisierten Bewertungsbogens. 

(2) Jedes Bewertungsmerkmal ist nach dem in § 8 festgelegten Punktesystem zu bewerten. Zur Vergabe einer Leistungszulage ist erforderlich, dass der/die Mitarbeiter/in mindestens den durchschnittlichen Bewertungsgrad von 2,5 (bei einer maximalen durchschnittlichen Bewertungszahl von 4), erreicht. 
(3) Mitarbeiter/innen, die den Bewertungsgrad 1,5 nicht erreichen, sind geeignete Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen anzubieten. Die konkreten Maßnahmen sind mit der Führungskraft zu vereinbaren. Die Maßnahmen sollen für den/die Mitarbeiter/in und für den Arbeitgeber von Nutzen sein. 

(4) Die SLB erfolgt kalenderjährlich. Die Durchführung obliegt der Führungskraft (§ 6 Abs. 2) und ist spätestens bis zum 31.12. eines Jahres von der Führungskraft anzufertigen und zunächst der Behördenleitung vorzulegen. Die Behördenleitung wertet die Ergebnisse aus und gibt eine Rückmeldung bis zum 31.01. des Folgejahres an die Führungskraft. Anschließend hat die Führungskraft dem/r Mitarbeiter/in das Ergebnis der SLB bis zum 15.02.zu eröffnen. 

Die Ausschüttung des Leistungsentgelts soll spätestens im Monat März erfolgen. 
(5) Bei Versetzungen / Umsetzungen während der Laufzeit einer SLB erfolgt eine anlassbezogene Bewertung zum Zeitpunkt der Versetzung durch die bisherige Führungskraft. 
Bei Einstellungen und bei Ausscheiden während der Laufzeit einer SLB erfolgt eine Leistungsentgeltausschüttung anteilig der Anzahl der (vollen) monatlichen Beschäftigung zu je 1/12, wenn diese mindestens sechs Monate im Kalenderjahr betragen hat. Endet das Arbeitsverhältnis aufgrund eigenen Verschuldens des/der Beschäftigten (z. B. außerordentliche Kündigung), entfällt der Anspruch auf leistungsorientierte Bezahlung. 
§ 8 
Erreichungsgrad

(1) Für die SLB erfolgt die Bewertung der erbrachten Leistung jeweils nach folgender Punkteskala (Einzelbewertung): 

1 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 7 Abs. 1) mit  

dem Ergebnis A 

2 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 7 Abs. 1) mit  

dem Ergebnis B 

3 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 7 Abs. 1) mit 

dem Ergebnis C 

4 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 7 Abs. 1) mit 

dem Ergebnis D 

Die Punktezahlen aus der Einzelbewertung werden summiert und zu einer Gesamtpunktezahl zusammengefasst. Die Gesamtpunktezahl wird durch die Anzahl der Einzelbewertungen (4 oder 5) anschließend geteilt. Für eine Leistungsausschüttung muss der ermittelte Punktwert mindestens 2,50 betragen. 
§ 9 – 
Bestimmung der Höhe des Finanzvolumens

Der Arbeitgeber stellt die Höhe des Finanzvolumens nach Maßgabe des § 18 Abs. 3 TVöD i. V. m. der Protokollerklärung zu Abs. 3 Satz 1 bis spätestens zum 31.01. eines Jahres  fest. ³Er informiert den Personalrat und die Betriebliche Kommission (§ 10) über die Höhe des Gesamtfinanzvolumens. 4

______________________ 
³Die betriebliche Einbeziehung unständiger Entgeltbestandteile ist nach der Protokollerklärung zu § 18 Abs. 3 Satz 1 möglich. 

4 Fakultativer Textbaustein: „Der Arbeitgeber kann im Rahmen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vorsehen, dass durch Zielvereinbarungen erwirtschaftete besondere Mehrwerte (erhebliche zusätzliche Einnahmen bzw. verminderte Ausgaben) zu einem bestimmten Anteil zusätzlich in das Finanzvolumen nach Absatz 1 fließen. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf solche zusätzlichen Mittel zur gewillkürten Aufstockung des Pflichtbudgets nach § 18 Abs. 3 TVöD.“ 

§ 10 - 
Grundsätze der Aufteilung 

(1) Die Aufteilung des Finanzvolumens erfolgt nach den Grundsätzen des § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD. 

(2) Die Bemessung von Leistungsentgelten aus diesem Budget erfolgt grundsätzlich durch Zuweisung von Punkten entsprechend der SLB. Teilzeitbeschäftigte erhalten ein nach dem Punktesystem der SLB zustehendes Leistungsentgelt nach ihrem jeweiligen Umfang ihrer Beschäftigung. 5
(3) Die Ausschüttung von Leistungsentgelten an einzelne Beschäftigte ist auf das maximal zweifache des Monatstabellenentgelts begrenzt (Obergrenze). 

(4) Eine Kürzung des Leistungsentgelts ausschließlich aufgrund krankheitsbedingter Fehlzeiten ist unzulässig. § 7 Abs. 5 dieser Dienstvereinbarung bleibt unberührt. 

(5) Im Falle von Beschwerden nach § 18 Abs. 7 TVöD kann durch Führungskräfte für die Gesamtverteilung eine vorläufige Feststellung getroffen werden, falls eine Entscheidung über die Beschwerde nicht vorher erfolgt. 

§ 11 
Konfliktregelung 
(1) Jede/r Beschäftigte kann das Ergebnis seiner Leistungsfeststellung gegenüber der Personalstelle unter Beifügung einer schriftlichen Begründung innerhalb von sechs Wochen (Ausschlussfrist) nach Eröffnung des Ergebnisses der Leistungsfeststellung beanstanden (Beschwerde). 

(2) Nach Eingang der Beschwerde wird durch die Personalstelle deren Zulässigkeit überprüft. Bei zulässigen Beschwerden entscheidet der/die Leiter/in der Personalabteilung im Einvernehmen mit der jeweiligen Führungskraft, ob der Beschwerde abgeholfen werden kann. 

(3) Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, wird sie der Betrieblichen Kommission (§ 12 dieser Dienstvereinbarung) zur Beratung zugeleitet. Die Beratung bezieht sich auf die Einhaltung der durch diese Dienstvereinbarung vorgegebenen Verfahren und auf Einhaltung der sachlichen Grenzen einer Bewertung; die Mitwirkung erfasst nicht die Leistungsbewertung oder die Entscheidung über die Vergabe von Leistungsentgelten im Einzelfall. Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. Folgt der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe schriftlich darzulegen. 
§ 12 - 
Betriebliche Kommission 

(1) Die Betriebliche Kommission (BK) besteht aus jeweils zwei vom Arbeitgeber und vom Personalrat benannten Vertretern. Die Mitglieder der BK müssen in einem aktiven Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen.

(2) Die BK wirkt unbeschadet der Beteiligungsrechte des Personalrates bei allen generellen Regelungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und dem ständigen Controlling des betrieblichen Systems mit. Hinsichtlich der vom Arbeitgeber vorgenommenen Entscheidung über Leistungsentgelte berät die BK über schriftlich begründete Beschwerden von Beschäftigten, soweit sich die Beschwerde auf Mängel des Systems oder seiner Anwendung beziehen. Für eine Beschwerde gilt eine Ausschlussfrist von sechs Wochen. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der für die Leistungsentgeltbemessung zuständigen Führungskraft leitet die BK ihre Empfehlung dem Bürgermeister zu, der abschließend entscheidet. 
(3) Arbeitgeber und Personalrat geben der BK eine Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung sind zu regeln: 

· Sitzungsfolge nach Bedarf 

· Sitzungsleitung (jährlich alternierend, kein doppeltes Stimmrecht) 

· Schriftführung (durch Mitarbeiter der Personalabteilung, kein Stimmrecht) 

· Einladung und Einladungsfristen. 

Entscheidungen in der BK werden mit Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
______________________ 

5 Für Teilzeitbeschäftigte kann gemäß § 18 Abs. 4 Satz 7 TVöD von § 24 Abs. 2 TVöD abgewichen werden. 
§ 13 - 
Dokumentation
(1) Die Ergebnisse der  SLB sind von allen Beteiligten vertraulich zu behandeln. 

(2) Die Ergebnisse von SLB sind im Original in die Personalakte aufzunehmen. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der zuständigen Personal bearbeitenden Stelle findet nicht statt, soweit dies nicht aus Gründen der Zahlbarmachung des Leistungsentgelts, der Personalentwicklung oder aus arbeitsrechtlichen Gründen erforderlich ist. Systematische Auswertungen ohne individuellen Personenbezug durch die zuständigen Stellen sind gestattet.
(3) Dem/Der Beschäftigten ist eine Kopie des Ergebnisses der Systematischen Leistungsbewertung auszuhändigen. 

(4) In Kopie können die Ergebnisse von SLB durch die Führungskraft drei Jahre unter Verschluss aufbewahrt werden. Eine Verwendung durch die Führungskraft ist ausschließlich im Sinne einer kontinuierlichen Anwendung des betrieblichen Systems gestattet. Spätestens nach Ablauf von drei Jahren sind die entsprechenden Unterlagen zu vernichten. 

(5) Systematische Auswertungen ohne Personenbezug durch die zuständigen Stellen sind gestattet. 

§ 14 - 
Informationsrechte des Personalrates 

Gesetzliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. Zur Wahrung seiner Rechte aus dieser Dienstvereinbarung erhält der Personalrat folgende Informationen und Unterlagen: 
· Mitteilung über die Höhe des jährlichen ermittelten Finanzvolumens nach § 9 dieser Dienstvereinbarung sowie des ausgezahlten Volumens
· Auswertung der Ergebnisse von SLB ohne individuellen Personenbezug (z. B. Anzahl der Beschäftigten je Entgeltgruppe, die eine Zahlung erhalten, die ausgeschüttete Summe je Entgeltgruppe und den €-Wert eines Entgeltpunktes)
§ 15 - 
Inkrafttreten und Kündigung 
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt zum 01. Januar 2007 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Bewertungszeitraum für das Jahr 2007 ist der Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2007. Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende, frühestens zum 31. Dezember 2008 gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung der Dienstvereinbarung verpflichten sich die Vertragsparteien, unverzüglich über eine neue Dienstvereinbarung in Verhandlungen zu treten mit dem Ziel, innerhalb einer Frist von sechs Monaten eine neue Dienstvereinbarung abzuschließen. Die Dienstvereinbarung wirkt für die Dauer der Verhandlungen nach. Darüber hinaus wird die Nachwirkung ausgeschlossen. 

(2) Diese Dienstvereinbarung ist jedem Beschäftigten durch Aushang oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt zu geben. Die Bekanntgabe erfolgt im Jahr der Einführung, außerdem durch Mitarbeiterrundschreiben. 

§ 16 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Dienstvereinbarung nicht.  

Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich die Dienstvereinbarung eine Lücke herausstellen sollte. Zur Ausfüllung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf die Etablierung angemessener Regelungen in dieser Dienstvereinbarung hinzuwirken, die dem am nächsten kommen, was die Vertragsschließenden nach dem Sinn und Zweck der Dienstvereinbarung bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre. 

……………., den ______________ 

___________________________



__________________________

………………….




            ……………………………
Bürgermeister

(Arbeitgeber)






(Personalratsvorsitzender)
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